
~~_ ~ 1!Jl{rldcr B~ilagen zu den Stenographischen P.otokollell 

des Nationalrates XV. Gesetz~.:bulll:~pedod.; 

Repuhlik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zlo 3530110/7-111/4/81 

An den / 

Präsidenten' 
des Nationalrates, 
Anten BENY'A 

Parlament 
1 017 Wie n 

A 1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 6615/0 
270 Jänner 1981 

cfcfS!AB 

1981 -01- 2 ., 
-, 

zu cf"l3/J 

Die Abgeordneten zum Nati~nalrat Dro Ettmayer und Genossen 
haben am 27~ November 1980 unter der Nr0873/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Besuch 
der,Österreichischen Staatsdruckerei gerichtet~ welche 
folgenden Wortlaut hat: 

~01 ): Auf Grund welcher gesetzlicher Vorschriften ist es 
einem Abgeordneten zum Nationalrat nicht gestattet, 
der Österreichischen Staatsdr~ckereieinen Betriebs­
besuch abzustatten? 

2) Glauben Siepdaß es mit ,dem demokratischen Prinzip 
'un~erer Staatsverfassung vereinbar ist fl daß Betriebe o 
die im Eigentum der öffentlichen Hand stehen o von 
Manda,taren nicht,' besucht werden dürfen? 

3) Auf Grund welcher weisun~ des Bundeskanzleramtes hat 
der Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei 
die Auskunft erteilt, daß ein Abgeordneter zum National­
rat ein Unternehmen des Bundes nicht besuchen darf? 

4) Werden Sie sich in Hinkunft dafür einsetzen, daß es 
einem Abgeordneten ZoNR ermöglicht wird, die Öster­
reichi sche S taa tsdruckerei zu besuchen 7'0 

885/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



- 2 ~ 

Ich beehre mich diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Sowohl in der Begründung als auch in fast allen Punkten 
der Anfrage selbs t wird der Ausdruck otein Abgeordneter 

zum Nationalrat W verwendeto Damit bleibt offen, ob die 
einzelnen gestellten Fragen sich auf die verfassungsrechtliche 
Stellung eines Abgeordneten zum Nationalrat beziehen oder 
ob vielmehr - losgelöst von verfassungsrechtlichen Überlegungen 
- die tatsächliche Bedeutung des Umstandes hervorgehoben 
werden soll~ daß es sich um einen Betriebsbesuch durch 
einen Abgeordneten zum Nationalrat handelto 

Für den Fall p daß die erste Variante zutreffen sollte, 
darf ich auf ein Gutachten vom 230 Oktober 1968 des damaligen 
Leiters des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes 
und späteren Präsidenten des verwaltungsgerichtshofes 
Dro Edwin LOEBENSTEIN verweisen~ das sich mit einer Anfrage 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung in einer 
ähnlichen Angelegenheit befaßt und mit Zustimmung des damali­
gen Bun~eskanzlers ·Dro . KLAUS ergangen isto In dem Gutachten 
wird folgendes aug'geführt: 

Zu prüfen ist nach dortiger Darsteilurigdie 1 Frage p "ob 
und inwieweit einem Abgeordneten zum Nationalrat bzwo einem 
Mitglied des Landesverteidigungsausschusses·eigenmächtige 
und selbständige Kontrollrechte und Inspektionsrechte hin­
sichlich der Voll ziehung zukommeno 90 

-, -" • <, • , 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst beschränkt sich 
in den nachstehenden Ausführungen auf eine rein abstrakte 
Prüfung dieser Rechtsfrage p ohne auf irgendwelche konkrete 
Vorkommnisse Bedacht zu nehmeno Dies erweist sich als zweck­
mäßig p um jede Streitigkeit über Elemente eines konkreten 
Sachverhaltes von vornherein auszuschalteno 

Kontroll- und Inspektionsrechte der in Rede stehenden Art 
können nur als eine Form der Mitwirkung des Nationalrates 
an der Vollziehung des Bundes qualifiziert werdeno Der 
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Verfassungsgerichtshof hat in seinem grundlegenden Erkennt-
nis Slgo 1454 die Auffassung vertreten, daß sol~he Mitwirkungs­
rechte des Nationalrates (und auch des Bundesrates) nur 
insowei t gegeben sind 9 als sie das Bv.ndes-Verfassungsgesetz 
oder andere bundesv~rfassungsgesetzliche Normen ausdrücklich 
vorsehen" Einschlägi.ge; generelle Regelungen enthalten die 
Artikel 50 bis 55 B-VG .. 

Im gleichen Erkenntnis hat der verfassungsgerichtshof aber 
auch fes,tgehal ten SI daß solche Kontrollbefugnisse des Na tional­
rates nur diesem--se-lbst unmittelbar zustehen\! es sei denn p 

daß im-Sündes:Ver1äs·sungsgesetZ-=äUs-drücklich etwas anderes 
bestimmt isto Solche ausdrückliche Bestimmungen enthält 
etwa der Artikel 52 Abs,) 2 _ß.=.VG p der dem einzelnen Abge= 
ordneten das Recht gibt p an die Hi tg"lieder der 1?undesregie­
rung kurze mündliche Anfragen zu richten!) ferner der Artikel 
55 B-VG 9 der dem Hauptausschuß des Nationalrates und dessen 
ständigen Unterausschuß gewisse Kompetenzen einräumto 

Abgesehen von den bundesverfassungsgesetzlich ausdrücklich 
geregelten 11 im gegebenen Zusammenhang nicht in Betracht 
kommenden Fällen steht die Mitwirkung an der Vollziehung 
des Bundes nur dem Nationalrat selbst 'in den vom Bundes-Ver­
fassungsgesetz vorgesehenen Formen zUQ Selbständige Kontroll­
und Inspektionsakte einzelner Abgeordneter zum Nationalrat 
sind also nicht zU1ässige Von der Ausübung einer Kontroll­
und Inspektionsfunktion kann allerdings begrifflich nur 
dann. gesprochen werden 9 wenn der betreffende Abgeordnete 
zum" Na tionalra t solcneRechte unter ausdrücklichem Hinweis 
auf seine Eigenschaft als Mitglied des Nationalrates für 
s~ch in Anspruch genommen ha to 

.-. .. 
Sollte. aber die Anfrage_so zu verstehen sein, daß nicht 

f:I , _ • ~ • • ~, 

auf die~v:r~ass~gsrechtliche Funktion"eines Abgeordneten 
, -

zum: Na t:ionalra t~. !?ondern nur. auf· die tatsächliche Bedeutung 
. J . 

eine~, solchen Eigenschaft hingewiesenwird 9 vertrete ich 
die gru~ätzliche Auffassung v daß Mandatare die "Möglichkeit 

, 
erhaltert sollenIl im öffentlichen Eigentum stehende Betriebe 

zu.besuchene Dabei wäre aber auf die betrieblichen Notwendig­
keiten Rücksicht zu nehmen und wäre im Hinblick auf die 
Bedeutung der Angelegenheit für eine Information der vorge­
setzten Dienststelle zu sorgene , :." 

~. . ~ .' 

Zu den einzelnen Fragen selbst möchte ich folgendes bemerken 0 
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Zu Frage 1 ~ 

,-

Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften p die es einem Abge-

ordneten ZlOO Nationalrat nicht gestatten~ der Österreichischen 
-~ . ':,' 

Staatsdruckerei einen Betriebsbesuch 'abz-ustatten"Umgekehrt 

gibt -'es aber keine ges:etzllchen Vorschriftenp'die einem 
'1' : ~ 

Abgeordneten zum Na tiönalra t einen Rech tsäns'pruch auf einen 
, '- ~ ! '" - .... . 

solcheI:1,' 'Besuch ei'nräumeno 

.•.• '\' '.' ! 

ZU,Frage 2 :... 

Auf die eingangs gemachten Ausführungen darf verwiesen 
werdeno, Notwendig sind Maßnahmen einer zweckmäßig'el1 "q:rganisa­
tion und ,Koordination; auf die Ausführungen zu Frage 4 
darf verwiesen werdeno 

Zu !Tage 3 

Nach ,der mir vom Generaldirektor der Österreichischen Staats­
druckerei zugegangenen Information hat der Abgeordnete 
Dr. ETTMAYER diesen in der ersten Novemberwoche 1980 ange­
rufen und del1 W~sch geäußert o an dem auf den Anruf folgenden 
übernächste~'Tag~die St~atsdruckerei besuchen zu wollen. 

Die~;urde mit de~/~in~~i~'abgel~hi1t!l daß aus organisatori-
;' : .. -. " • " ." ; • • \ ",: .,# -'. r: -- .: '. . 

sehen, Gründen einsö"kurzfristig angekündigter Besuch nicht 
mögli~~ sei" Weiter~':h~t mir de~ Gener~ldirektor der Öster-

- ~.' . 

reichisch~n Staatsdruckerei mitgeteilt p ~r habe nicht die 
Erklärung abgegeben, daß ein Abgeordneter,zUm Nationalrat 
die Österreichische Staatsdruckerei nicht besudlen dürfe, 

, . 

bzwo daß einediesbezüglicheWeisung des BWldeskanzleramtes 
vorliege p sondern daß vor Fes tlegung des "rermines die Zu-

, . 

stimmung des Bundeskanzleramtes als vorgese:tzteDienstbehörde 
einzuhCJlen seL 
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Zu Frage 4 : 

wie ich eingangs bereits ausgeführt habe, stehe ich auf 
dem Standpukt, daß Abgeordneten zum Nationalrat die Möglich­
keit zum Besuch der Staatsdruckerei geboten werden 50110 

Ich weise darauf hin, daß der Verfassungsausschuß des National-
'rates beabsichtigt, im Rahmen seiner Zuständigkeit Einrichtun­
gen der Verwaltung zu besichtigen~ Für einen solchen Besuch 
ist auch die Österreichische Staatsdruckerei vorgesehen. 
Die Fragesteller werden daher eingeladen, auch für den 
Fall, daß sie nicht Miglieder des Verfassungsausschusses 
sind, an dieser Besichtigung teilzunehmeno 

Für die Zukunft schlage ich vor g Wünsche auf Besuch von 
Einrichtungen der Verwaltung an die Parlamentsdirektion 
zu richten, welche im Zusammenwirken mit den entsprechenden 
Ressorts diese Besuche organisieren sollte. 
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